
 
 

   

 
 
 

   

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

DNSH im MD vom 8/8/2023 Anhang I – Abschnitt VIII 

Anhang I – Abschnitt VIII 
 

 

 
 Die Einhaltung des DNSH-Prinzips ist in allen 

Maßnahmen des „Nationalen Aufbau- und 
Resilienzplans“ vorgesehen. 

 
 Die Bewertung stützt sich auf das 

Taxonomiesystem ökologisch nachhaltiger 
Tätigkeiten gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 
2020/852. 

 
 Diese Einschränkung führt zu einer Ex-ante- und 

Ex-post- Konformitätsbewertung der Maßnahmen. 
 

 Es liegt in der Verantwortung jeder Verwaltung, die 
Maßnahmen gemäß den DNSH-Grundsätzen 
durchzuführen - > die Nichteinhaltung dieses 
Grundsatzes führt dazu, dass die Ausgaben nicht 
abgerechnet werden können. 

  



 
 

   

 
 
 

   

 

DNSH im MD vom 8/8/2023 Anhang I – Abschnitt VIII 

Anhang I – Abschnitt VIII 
 

 

 
Im Anhang (DATENBLATT A) ist eine Checkliste 
enthalten, die eine Zusammenfassung der 
Elemente enthält, die für die Festlegung einer 
spezifischen "DNSH-Matrix" für Investitionen im 
Zusammenhang mit der Modernisierung von 
landwirtschaftlichen Maschinen als relevant 
erachtet werden. 
 

 

  



 
 

   

 
 
 

   

 

Checkliste DNSH Datenblatt A 
 

 
 Das Verfahren zur Überprüfung 

des DNSH-Prinzips kann in zwei 
verschiedene Phasen unterteilt 
werden: 
 

 • Ex-ante, d. h. die Phase des 
Projektvorschlags, die für den 
Projektträger der Vorabprüfung 
entspricht 
 

 • Ex-post, d. h. die Phase des 
Erwerbs der Maschinen oder 
der Realisierung der Investition, 
die für den Projektträger den im 
Rahmen der Schlussbilanz 
durchzuführenden Kontrollen 
entspricht 

 
 

 

  



 
 

   

 
 
 

   

 

Checkliste DNSH Datenblatt A 
 

Die Matrix zeigt die Arten von 
Verbesserungen in Bezug auf die sechs 
definierten Umweltziele (Punkte) im 
Rahmen des Taxonomiesystems für 
ökologisch nachhaltige Aktivitäten (EU-
Verordnung 2020/852): 
1. Eindämmung des Klimawandels 
 
2. Anpassung an den Klimawandel 
 
3. Nachhaltige Nutzung oder Schutz von 
Wasser- und Meeresressourcen 
 
4. Kreislaufwirtschaft 
 
5. Vermeidung und Verminderung der 
Umweltverschmutzung 
 
6. Schutz und Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt und der 
Ökosysteme 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

Checkliste DNSH Datenblatt A 
 

 
In der Matrix sind die Arten von 
Maßnahmen aufgeführt, die im 
Ministerialdekret 8.8.2023 in 
Anhang I – Abschnitt I 
beschrieben sind 
 

 Unterstützung von 
Investitionen in Maschinen 
und Geräte für die 
Präzisions-landwirtschaft 

 

 Ersatz von gelände-
gängigen Fahrzeugen für 
die Land- und 
Viehwirtschaft 

 

 Investitionsförderung für 
innovative Bewässerung - 
und Wasser-
bewirtschaftungssysteme 

 
  



 
 

   

 
 
 

   

 

Checkliste DNSH Datenblatt A 
 

 
Für jede Maschine/jedes Gerät 
müssen alle Kriterien der 
Checkliste, die sich auf die 
jeweilige Typologie beziehen, 
bewertet und auf ihre 
Anwendbarkeit überprüft 
werden. 

 

  



 
 

   

 
 
 

   

 

Checkliste DNSH Datenblatt A 
 

 
Die Kontrollelemente sind so 
eingerichtet, dass sie eine 
dokumentarische Antwort auf 
eine konkrete Anfrage geben. 
Diese Dokumentation muss 
vollständig angefordert und 
von der Provinz gesammelt 
werden, und stellt die 
EINHALTUNG DES DNSH-
PRINZIPS dar.  

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

Checkliste DNSH Datenblatt A 
 

In der hervorgehobenen Spalte wird 
angegeben, welche Unterlagen die 
Projektträger (Regionen und Autonome 
Provinzen) von den Antragstellern bzw. 
Beihilfeempfängern anfordern müssen. 
 
Keines der Elemente, die in der Spalte 
"Erforderliche Dokumentation" erforderlich 
sind, kann ausgeschlossen werden. Die 
Einreichung der Unterlagen in den 
entsprechenden Phasen ist eine 
Voraussetzung dafür, dass die Beträge für 
die Durchführung der finanzierten Investition 
gemeldet und vom Ministerium erstattet 
werden können. 
 
Die Überprüfung der Einhaltung des 
Grundsatzes obliegt in erster Linie dem 
Projektträger. Die durchgeführten Kontrollen 
sind im ReGIS-System nachzuweisen. 
  



 
 

   

 
 
 

   

 

BEISPIELE Anwendung DNSH  
 

Typologie a) 

Unterstützung von Investitionen in Maschinen und Geräte für die Präzisionslandwirtschaft 

 

a1. Motorbetriebene Maschinen und 
Arbeitsmaschinen/-geräte, Hilfsgeräte 
und Maschinen wie z.B. 
Feldsensorsysteme, Wetterstationen und 
APRs (Drohnen), Instrumente und Geräte 
zum Be- und Entladen, die Handhabung, 
das Wiegen und automatische Sortieren 
von Teilen, automatisierte Hebe- und 
Handhabungsgeräte, Fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) und flexible 
und/oder teileerkennende, die 
mindestens eine der folgenden 
Anforderungen erfüllen. 
[…] 

 

a2. Präzisionsmaschinen/-
geräte zur Verringerung des 
Einsatzes von Pflanzenschutz-
mitteln und zur Optimierung des 
Düngemitteleinsatzes, zur 
Verbesserung der Nach-
haltigkeit von Produktions-
prozessen und zum Schutz der 
Umwelt. 

 

a3. Maschinen und Geräte für den 
Tierhaltungssektor, die sich durch ein hohes 
Maß an Technologie und Automatisierung 
auszeichnen, wie zum Beispiel: Maschinen, 
deren Betrieb durch computergestützte 
Systeme gesteuert oder durch entsprechende 
Sensoren und Antriebe geregelt wird (z.B. 
Automatisierung und Digitalisierung der 
Tierfütterung); Bearbeitungsmaschinen für die 
Herstellung von Produkten durch die 
Verarbeitung von Materialien und Rohstoffen; 
prozessbegleitende Überwachungssysteme 
zur Sicherung und Rückverfolgung der Qualität 
des Produktes oder des Produktionsprozesses 
und zur Qualifizierung der 
Produktionsprozesse in dokumentierbarer 
Form und in Verbindung mit dem 
Betriebsinformationssystem […] 
 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

BEISPIELE Anwendung DNSH  
 

Typologie a) 

Unterstützung von Investitionen in Maschinen und Geräte für die Präzisionslandwirtschaft 

a1. Motorbetriebene Maschinen und 
Arbeitsmaschinen/-geräte, Hilfsgeräte 
und Maschinen wie z.B. Feldsensor-
systeme, Wetterstationen und APRs 
(Drohnen), Instrumente und Geräte zum 
Be- und Entladen, die Handhabung, das 
Wiegen und automatische Sortieren von 
Teilen, automatisierte Hebe- und 
Handhabungsgeräte, Fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) und flexible 
und/oder teileerkennende, die 
mindestens eine der folgenden 
Anforderungen erfüllen 
[…] 

 

a2. Präzisionsmaschinen/-
geräte zur Verringerung des 
Einsatzes von Pflanzenschutz-
mitteln und zur Optimierung des 
Düngemitteleinsatzes, zur 
Verbesserung der Nach-
haltigkeit von Produktions-
prozessen und zum Schutz der 
Umwelt 

 

a3. Maschinen und Geräte für den 
Tierhaltungssektor, die sich durch ein hohes 
Maß an Technologie und Automatisierung 
auszeichnen, wie zum Beispiel: Maschinen, 
deren Betrieb durch computergestützte 
Systeme gesteuert oder durch entsprechende 
Sensoren und Antriebe geregelt wird (z.B. 
Automatisierung und Digitalisierung der 
Tierfütterung); Bearbeitungsmaschinen für die 
Herstellung von Produkten durch die 
Verarbeitung von Materialien und Rohstoffen; 
prozessbegleitende Überwachungssysteme 
zur Sicherung und Rückverfolgung der Qualität 
des Produktes oder des Produktionsprozesses 
und zur Qualifizierung der 
Produktionsprozesse in dokumentierbarer 
Form und in Verbindung mit dem 
Betriebsinformationssystem […] 
 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

BEISPIELE Anwendung DNSH  

 

  

Beispiel a1 – Sämaschine 
 

 
 

 
 
 

FUNKTIONEN 
 
• Gezogene Arbeitsmaschine 
 
• Optimierte Saatgutverteilung 
 
• ISOBUS-System für automatische Aussaat und 
Anpassung der Dosierung 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf den Bildern gezeigten Maschinen, Werkzeuge oder Fahrzeuge dienen nur zur 
Veranschaulichung. 



 
 

   

 
 
 

   

 

Ex-ante-Kriterien 

 
 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

In der Erklärung muss die Wirksamkeit der beabsichtigten Maßnahme nachgewiesen werden. In diesem Fall 
wird zum Beispiel betont, wie das Vorhandensein von ISOBUS-Steuerungssystemen eine effizientere Nutzung 
des Saatguts ermöglicht oder die Energieeinsparungen, die sich aus der Verwendung von Zahnscheiben mit 
großem Durchmesser ergeben. 

 

BEMERKUNGEN: 
Bei dem vom Begünstigten vorgeschlagenen Kauf handelt es sich in jeder Hinsicht um ein Projekt zur Steigerung der Effizienz in 
der Landwirtschaft. Daher muss die Erklärung die Elemente enthalten, die für die Quantifizierung der geplanten 
Effizienzverbesserung durch eine quantitative Bewertung nützlich sind, die jedes der im Kontrollelement hervorgehobenen 
Elemente (Verringerung der Kohlenstoffemissionen, Verringerung der Schadstoffe, Verbesserung der Energieeffizienz) 
berücksichtigt. 
Die tatsächliche Verbesserung der Energieeffizienz und die Verringerung der Kohlendioxid- und Schadstoffemissionen im 
Produktionssystem des Antragstellers muss vom Techniker bewertet und in der Erklärung durch einen ebenfalls quantitativen 
Vergleich zwischen der Ausgangssituation des Antragstellers und der Prognose nach der Intervention auf der Grundlage der 
vom Unternehmen geplanten Anschaffungen dargestellt werden. Die Prognosen müssen in dem in Punkt 4 der Ex-post-Phase 
genannten Abschlussbericht (Blatt A) bestätigt werden. 
Nicht alle Elemente werden immer relevant sein, aber es ist wichtig, dass der Bericht eine Auswirkung der Investition auf die 
Umweltleistung des Unternehmens im Einklang mit dem DNSH-Prinzip aufzeigt (und somit garantiert, dass "kein Schaden" 
entsteht). 
 

  



 
 

   

 
 
 

   

 

 
 

Bei Maschinen, die transportiert werden und nicht mit einem Motor ausgestattet sind, wie im vorliegenden Fall, 
ist das Kriterium nicht anwendbar. Es ist jedoch eine Erklärung abzugeben, in der, ausgehend von der 
Beschreibung der Maschine, die Gründe für die Nichtanwendbarkeit des Kriteriums dargelegt werden. 

 

BEMERKUNGEN: 
Mit diesem Kriterium soll nachgewiesen werden, dass sich die vorgeschlagene Maßnahme nicht nachteilig auf 
den Klimaschutz auswirkt. Es muss daher klargestellt werden, dass das zu finanzierende Instrument/die 
finanzierte Maschine keine Emissionen aufweist. 
Für den Fall, dass die Maschine mit einem elektrischen Hilfsmotor ausgestattet ist, ist eine Erklärung des 
Lieferanten/Händlers erforderlich, in der die Null-Emissionen desselben klargestellt werden. 

 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 

In diesem Fall ist die elektronische Komponente ein integraler Bestandteil der Maschine und es ist nicht 
möglich, ihre Umweltzertifizierung zu überprüfen. Die Kriterien sind daher nicht anwendbar, aber in der Logik 
des DNSH-Prinzips ist dennoch eine Eigenerklärung erforderlich, in der die Einhaltung des Kriteriums der 
Kreislaufwirtschaft bescheinigt wird. 

 

Bemerkungen: 
Wenn das Umweltzeichen Typ I oder andere gleichwertige Typen oder alternativ das EPA ENERGY STAR-Label 
für bestimmte elektronische Geräte nicht erforderlich sind, muss das Unternehmen eine Eigenerklärung des 
Herstellers/Lieferanten über die Konformität des gekauften Geräts mit dem DNSH-Prinzip gemäß der 
Verordnung (EU) 2020/852 vorlegen. Diese Eigenerklärung wird auch dann verwendet, wenn die Registrierung 
im RAEE-Register nach geltendem Recht für bestimmte elektronische Geräte nicht erforderlich ist. 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 

Im vorliegenden Fall ist es zwar nicht möglich, den Verbrauch anhand von Referenzwerten zu bewerten, aber 
es ist dennoch erforderlich, den Verbrauch der installierten elektronischen Bauteile durch eine besondere 
Erklärung über den Verbrauch von Strom aus externen Anlagen nachzuweisen 

 

Bemerkungen: 
Dieser Punkt zielt darauf ab, den Verbrauch der vorhandenen elektronischen Geräte zu überprüfen und 
Lösungen zu finden, die die Gesamtenergieeffizienz des Unternehmens maximieren. Diese Analyse dient der 
Vorbereitung der Analyse im Schlussbericht gemäß Punkt 4 der Ex-post-Phase (Datenblatt A). 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 

Im vorliegenden Fall steht die beantragte Maschine nicht im Zusammenhang mit dem Einsatz von Dünge- oder 
Pflanzenschutzmitteln, so dass dieser Punkt nicht anwendbar ist. Auch in diesem Fall ist es jedoch 
erforderlich, die Nichtanwendbarkeit des Grundsatzes durch eine Erklärung nachzuweisen. 

 

Bemerkungen: 
Die Erklärung der Nichtanwendbarkeit kann auch direkt in der Tabelle in der Spalte "Checkliste" mit den 
entsprechenden Begründungen angegeben werden. 
 



 
 

   

 
 
 

   

 

Ex-post-Kriterien 
 

 
 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 
 

In diesem Fall muss eine Konformitätserklärung vorliegen. 

 

Beispiel: 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

Ex-post-Kriterien 

 
 

In diesem Fall muss ein technischer Bericht erstellt werden, in dem die durch den Einsatz der finanzierten 
Maschine erzielten Ergebnisse nachgewiesen werden= Investitionsprojekt. 

 

Bemerkungen: 
Der Bericht sollte ein umfassendes Bild der Ergebnisse vermitteln, die im Anschluss an die getätigten 
Investitionen erzielt wurden. Wenn möglich, ist es sicherlich sinnvoll, einen Vergleich zwischen der Situation 
vor und nach der Maßnahme anzustellen (z. B. durch Analyse des Energie- und Wasserverbrauchs des 
Unternehmens vor und nach der Maßnahme). Alternativ müssen die erzielten Ergebnisse auf der Grundlage 
der technischen Merkmale der installierten Maschinen/Instrumente quantifiziert werden, indem die 
durchschnittlichen Ergebnisse geschätzt werden (z. B. die durchschnittlichen Einsparungen pro 
Produktionseinheit, die durch die Investition erzielt wurden). 
 



 
 

   

 
 
 

   

 

BEISPIELE Anwendung DNSH  
 

Typologie b) 

Ersatz von geländegängigen Fahrzeugen für die Land- und Viehwirtschaft 

Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 (Anforderungen an die 
Typengenehmigung und Marktüberwachung von land- und forstwirtschaftlichen Fahrzeugen) fallen und die 
beiden folgenden Anforderungen erfüllen: 

1) sie sind mit einem Elektro- oder Biomethanmotor ausgestattet. In diesem Fall müssen die Hersteller 

von gasförmigen Biokraftstoffen und Biomethan Zertifikate (Nachhaltigkeitsnachweise) vorlegen, die 

von unabhängigen Gutachtern ausgestellt wurden, wie in der RED II-Richtlinie (EU-Richtlinie 2018/2001) 

vorgesehen; Die Betreiber müssen Herkunftsnachweise erwerben, die dem Verwendungszweck 

entsprechen. 

2) sie sind für landwirtschaftliche oder viehwirtschaftliche Tätigkeiten bestimmt. 

Der Kauf der oben genannten Fahrzeuge ist nur im Falle des Austauschs von umweltschädlicheren 
Fahrzeugen zulässig, um dem Grundsatz "keine erheblichen Schäden anzurichten" zu entsprechen. Daher 
muss der Förderantrag das zu ersetzende Fahrzeug eindeutig identifizieren. 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

BEISPIELE Anwendung DNSH  
 

  

Beispiel b – Mit Methangas betriebener Traktor 

 

FUNKTIONEN 
 
• Betankung mit (Bio-) Methan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf den Bildern gezeigten Maschinen, Werkzeuge oder Fahrzeuge dienen nur zur 
Veranschaulichung. 



 
 

   

 
 
 

   

 

Ex-post-Kriterien 
 

 
 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 

Das Fahrzeug verfügt über einen mit Methan betriebenen Motor. Es muss eine Erklärung vorgelegt werden, in 
der die Eigenschaften des Fahrzeugs beschrieben werden und aus der hervorgeht, dass es gemäß der 
Richtlinie RED II (EU) 2018/2001 mit Biomethan betrieben werden kann. 

 

BEMERKUNGEN: 
Bei einer nicht homologierungspflichtigen elektrischen Maschine (Typologie a) ist eine Erklärung des 
Lieferanten/Händlers erforderlich, aus der hervorgeht, dass diese emissionsfrei ist 

 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 

 
• Das Unternehmen, das den Kauf vorschlägt, muss eine umweltschädlichere Maschine besitzen, die 

zwangsläufig verschrottet werden muss. 
 

• Die ersetzte Maschine muss zum Zeitpunkt der Antragstellung durch eine Erklärung eindeutig 
identifiziert werden. 

 
• Die Traktoren, die ersetzt werden, dürfen nicht mehr auf den Markt gebracht werden. 

 
• Ihre Verschrottung ist verpflichtend, wofür ein dokumentierter Nachweis zu erbringen ist (siehe 

Kriterium 3 ex-post) 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 
Auch wenn das Fahrzeug nicht vollständig elektrisch betrieben wird, werden Batterien verwendet, für die eine 
Erklärung des Fahrzeuglieferanten/-händlers erforderlich ist, die bescheinigt, dass ein ordnungsgemäßes 
Entsorgungs-/Verwertungsverfahren im Einklang mit der geltenden nationalen/europäischen Gesetzgebung 
vorgesehen ist. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

Ex-post-Kriterien 
 

 
 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 
 

 
Im vorliegenden Fall verfügt die Maschine über einen mit Methan betriebenen Motor und daher müssen die 
Herkunftsnachweise des gekauften Biomethans gesammelt und aufbewahrt werden (für 5 Jahre nach Ende 
der Investition), die die Einhaltung der Nachhaltigkeitsanforderungen derselben gemäß RED II bescheinigen. 

 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 
 

 
In diesem Fall muss die Zulassungsbescheinigung vorliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 
 

Wie bereits in Punkt 3 ex ante erläutert, muss das Unternehmen, das den Kauf vorschlägt, eine 
umweltschädlichere Maschine besitzen, die zwangsläufig verschrottet werden muss. 
In dieser Phase muss eine Verschrottungsbescheinigung gemäß den geltenden Vorschriften erstellt werden. 

 

Beispiel: 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 

In diesem Fall muss ein technischer Bericht erstellt werden, aus dem die Ergebnisse hervorgehen, die durch 
den Einsatz der finanzierten Maschine erzielt wurden. 

 

Bemerkungen: 
Der Bericht sollte ein umfassendes Bild der Ergebnisse vermitteln, die nach der getätigten Investition erzielt 
wurden. Es ist daher erforderlich, die erzielten Ergebnisse auf der Grundlage der technischen Merkmale der 
gekauften Maschine zu quantifizieren, indem die erzielten Durchschnittsergebnisse (z. B. 
Durchschnittsverbrauch) geschätzt und mit denen der verschrotteten Maschine verglichen werden, um die 
geringere Umweltbelastung nachzuweisen. 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

BEISPIELE Anwendung DNSH  
 

Typologie c) 

Investitionsförderung für innovative Bewässerungs- und Wasserbewirtschaftungssysteme 

Intelligentes Bewässerungsmanagement durch Remote Sensing (z.B. Sentinel 2 Satellitendaten) und/oder Proximal Sensing 

(z.B. Daten von Drohnen, von Sensoren oder bodengestützten Steuereinheiten) zur Messung von meteorologischen 

Variablen, Luftfeuchtigkeit und Boden- Pflanzenmerkmalen und zur Nutzung von Entscheidungshilfen (DSS) für die 

Schätzung des Bewässerungsbedarfs von Pflanzen und zum präzisen Bewässerungsmanagement, wodurch die besten 

Strategien zur Optimierung des Ertrags und zur Minimierung des Wasserverbrauchs festgelegt werden können, auch in 

Verbindung mit Echtzeit-Informationssystemen auf Smartphones oder automatisierter Verwaltung von 

Bewässerungssystemen (z.B. Technologien für die Bewässerung mit variabler Sprinklerleistung). In diesem Zusammenhang 

können folgende Maßnahmen zur Einführung intelligenter Technologien für die Bewässerung und das Wassermanagement 

in landwirtschaftlichen Unternehmen finanziert werden: 

• Materielle Vermögenswerte, für die auf Anhang A des Gesetzes Nr. 232 von 2016 (Vermögenswerte für den 

technologischen und digitalen Wandel von Unternehmen nach dem Modell "Industrie 4.0") Bezug genommen wird; 

• Immaterielle Vermögenswerte, für die auf Anhang B des Gesetzes Nr. 232 von 2016 (Immaterielle Vermögenswerte 

wie (Software, Systeme und Systemintegration, Plattformen und Anwendungen) im Zusammenhang mit 

Investitionen in materielle Vermögenswerte der "Industrie 4.0") Bezug genommen wird. 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

BEISPIELE Anwendung DNSH  

 

  

Beispiel c – Bewässerungssteuerung 
 

 
 

FUNKTIONEN 
 

• Intelligentes System zur Optimierung der 
Wasser- und Nährstoffnutzung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die auf den Bildern gezeigten Maschinen, Werkzeuge oder Fahrzeuge dienen nur zur 
Veranschaulichung. 



 
 

   

 
 
 

   

 

Ex-ante-Kriterien 

 
 



 
 

   

 
 
 

   

 

 
 

Das Steuergerät verfügt weder über eine Typ-I-Zertifizierung noch über gleichwertige Zertifizierungen. Das 
Unternehmen reicht dann die Eigenerklärung des Herstellers laut den FAQ ein. 
Der Hersteller ist auf der RAEE-Plattform registriert, so dass das Unternehmen dies nachweist. 

 

Bemerkungen: 
Wenn möglich, sollten Produkte mit angemessener Umweltzertifizierung identifiziert werden. Wenn das 
gekaufte Produkt nicht in die Kategorien fällt, für die eine Umweltzertifizierung erforderlich ist, muss der 
Hersteller dennoch eine Erklärung über die Konformität des gekauften Geräts mit dem DNSH-Prinzip gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/852 vorlegen. 
Diese Eigenerklärung kommt auch dann zum Einsatz, wenn eine Registrierung im RAEE-Register nach 
geltendem Recht für bestimmte elektronische Geräte nicht vorgeschrieben ist. 

 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 

Das Steuergerät gehört nicht zu den Geräten, die das Energy Star-Label tragen können (daher wird die 
Eigenerklärung eingereicht). 

 

Bemerkungen: 
Das Energy Star-Label ist für elektronische Geräte wie Desktops, Laptops, Tablets oder Bildschirme gedacht, 
die zu den Produkten gehören, die finanziert werden können, wenn sie in innovative Systeme zur 
Bewässerungsbewirtschaftung (oder für die Präzisionslandwirtschaft) integriert werden. Bei Produkten, die 
nicht mit dem Energy Star-Label versehen sind, muss das Unternehmen eine Eigenerklärung des 
Herstellers/Lieferanten über die Konformität der gekauften Geräte mit dem DNSH-Prinzip gemäß Verordnung 
(EU) 2020/852 vorlegen. 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 

Eine Bewertung des Verbrauchs anhand von Referenzschwellenwerten ist im vorliegenden Fall zwar nicht 
möglich, es ist jedoch dennoch ein Nachweis über den Verbrauch der verbauten elektronischen Komponenten 
erforderlich. 

 

Bemerkungen: 
Dieser Punkt zielt darauf ab, den Verbrauch der vorhandenen elektronischen Geräte zu überprüfen und 
Lösungen zu finden, die die Gesamtenergieeffizienz des Unternehmens maximieren. Diese Untersuchung dient 
der Vorbereitung der Bewertung im Schlussbericht gemäß Punkt 4 der Ex-post-Phase (Datenblatt A). 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 

 

Die Steuereinheit dient der korrekten Steuerung der Bewässerung. Die Leistung des Steuergerätes muss 
daher durch eine Erklärung dargelegt werden.  
 

 

Bemerkungen: 
In der Erklärung werden die technischen Merkmale des Steuergeräts aufgeführt und sein Potenzial innerhalb 
des Unternehmens hervorgehoben. In der Ex-post-Phase (Kriterium 4) werden die erzielten Ergebnisse 
nachgewiesen. 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

Ex-post-Kriterien 

 
 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

 
 

In diesem Fall muss eine Konformitätserklärung vorliegen 

 

Beispiel: 

 



 
 

   

 
 
 

   

 

Ex-post-Kriterien 

 
 

Im vorliegenden Fall muss ein technischer Bericht erstellt werden, aus dem hervorgeht, welche Ergebnisse 
durch den Einsatz des finanzierten Geräts erzielt wurden. 

 

Bemerkungen: 
Der Bericht muss ein umfassendes Bild der erzielten Ergebnisse nach der getätigten Investition vermitteln. 
Wenn möglich, ist es sicherlich sinnvoll, einen Vergleich zwischen der Situation vor und nach der Maßnahme 
anzustellen (z. B. durch Analyse des Wassers des Unternehmens vor und nach der Maßnahme). Alternativ ist 
es immer noch notwendig, die erzielten Ergebnisse auf der Grundlage der technischen Eigenschaften der 
installierten Maschinen/Werkzeuge zu quantifizieren, indem eine Schätzung der erzielten durchschnittlichen 
Ergebnisse vorgenommen wird (z. B. durchschnittliche Einsparungen pro Produktionseinheit, die durch die 
Investition erzielt werden) 



 
 

   

 
 
 

   

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link zur 
europäischen Strategie zur Digitalisierung des Verkehrs: 

 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digitalisation-mobility 

 

 


